
Verletzung durch administrative oder strafrechtliche 
Maßnahmen zur Verantwortung gezogen wird, um 
neuen, gefährlichen Handlungen vorzubeugen.“/7/
Hier drückt sich ein allgemeiner Grundsatz aus, der 
sowohl in pädagogischer wie in sozialpsychologischer 
Hinsicht, besonders für die Persönlichkeitsentwicklung 
Jugendlicher, bedeutsam ist und auf den H a r t m a n n  
in anderem Zusammenhang hinweist: Jedes sozial ne
gative Verhalten eines Jugendlichen, auf das nicht 
persönlichkeitswirksam durch die Gesellschaft reagiert 
wird, bildet für diesen eine Lebenserfahrung und wirkt 
negativ auf sein Bewußtsein zurück, bestärkt das Ge
fühl der Straflosigkeit und kann zu dauerhaften nega
tiven Einstellungen und Verhaltensweisen führen./8/ 
Betrachten wir die Entwicklung und das Persönlich
keitsbild jugendlicher Rowdys, so fällt auf, daß sie 
mehr als andere jugendliche Straftäter bereits im 
Schulalter durch fortlaufende Disziplinschwierigkeiten 
und Rechtsverletzungen auffielen, später Ordnungswid
rigkeiten begingen, sich an Störungen der öffentlichen 
Ordnung beteiligten, gefährdeten Freizeitgruppen an
gehörten u. a. m. Mit vielen von ihnen wurden schon 
als Kind und dann als Jugendlicher wiederholt Aus
sprachen geführt, ohne daß die angestrebte positive 
Verhaltensänderung eintrat. Daraus ergibt sich die 
Richtigkeit und zugleich die Notwendigkeit der Forde
rung: Durchsetzen zwingender gesellschaftlicher Reak
tionen auf jedes Abweichen von den gesetzlichen Nor
men, speziell bei Straftaten./!}/
In der DDR wurde in den vergangenen Jahren eine 
Vielzahl von Rechtsnormen zur Gewährleistung der 
öffentlichen Ordnung, der gesellschaftlichen Disziplin 
und der Sicherheit unserer Bürger geschaffen. Gleich
zeitig damit wurden die gesetzlichen Möglichkeiten 
vervollkommnet, um in differenzierter Weise alle die 
öffentliche Ordnung und gesellschaftliche Disziplin stö
renden Rechtsverletzungen zu verfolgen, also in ange
messener Form gesellschaftlich darauf zu reagieren.
Die Bereinigung und Neukodifizierung des Ordnungs
widrigkeitsrechts war ein wichtiger Schritt, um die er
zieherische Funktion des sozialistischen Rechts gegen
über allen Störern der öffentlichen Ordnung und ge
sellschaftlichen Disziplin zu verstärken. Jedoch wirkt 
sich die noch immer vorhandene Unübersichtlichkeit 
der geltenden Ordnungsstraftatbestände oder anderer 
zutreffenden Normen ungünstig für eine wirkungsvolle 
Arbeit aus./10/ Das hat u. a. zur Folge, daß wichtige 
Rechtsnormen in bestimmten Bereichen nicht oder un
zureichend bekannt sind. So haben Untersuchungen 
ergeben, daß nicht alle Lehrer mit den gesetzlichen 
Möglichkeiten, gegen Schulbummelei und Disziplin
losigkeiten einzelner Schüler nach den Schulpflicht
bestimmungen vom 14. Juli 1965 (GBl. II S. 625) vorzu
gehen, genügend vertraut waren./ll/
Es ist eine Aufgabe der Rechtspflege- und Sicherheits
organe, in ihrer Tätigkeit darauf hinzuwirken, daß alle 
Leiter von Staats- und Wirtschaftsorganen, Betrieben
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und Einrichtungen ihre besondere gesetzliche Verant
wortung bei der Gewährleistung der öffentlichen Ord
nung und gesellschaftlichen Disziplin voll wahrnehmen. 
Insbesondere den Staatsanwälten obliegt es, bei Vor
liegen der Voraussetzungen konsequent mit Maßnah
men der Gesetzlichkeitsaufsicht von den Leitern zu for
dern, keine Verletzung der öffentlichen Ordnung und 
der gesellschaftlichen Disziplin in ihrem Verantwor
tungsbereich zuzulassen, ihre Mitarbeiter zum unnach
giebigen Einschreiten gegen Rechtsverletzungen zu er
ziehen und erzieherisch-disziplinierend auf alle einzu
wirken, die Rechtsverletzungen begangen haben. Der 
Rechtsverletzer muß begreifen, daß er durch sein Ver
halten gegen die von der Arbeiterklasse geprägte not
wendige gesellschaftliche Disziplin verstößt.
Bei der Aufdeckung und Verfolgung von Ordnungswid
rigkeiten, die gegen die öffentliche Ordnung und gesell
schaftliche Disziplin gerichtet sind, haben die Organe 
der Deutschen Volkspolizei bedeutende Aufgaben zu 
erfüllen, da ihnen in vielen Fällen die Ordnungsstraf
befugnis obliegt. Von der weiteren Vervollkommnung 
dieser von allen Dienstzweigen der Deutschen Volks
polizei wahrzunehmenden Aufgabe wird entscheidend 
mit abhängen, in welchem Maße Rowdytum, andere 
Rechtsverletzungen und Disziplinverstöße zurückge
drängt werden.,/12/
Die derzeitigen gesetzlichen Möglichkeiten zur Bekämp
fung rowdyhafter Verhaltensweisen und anderer 
Rechts- und Disziplinverletzungen bilden eine aus
reichende Grundlage, um der Entstehung von Rowdy
tum rechtzeitig entgegenzuwirken und geeignete staat
liche und gesellschaftliche Sanktionen festzulegen.
Eine kritische Bemerkung ist zur Praxis der Heranzie
hung zur gemeinnützigen Arbeit in der Freizeit not
wendig, die nach § 6 OWG als Ordnungsstrafmaßnahme 
ausgesprochen werden kann. Tatsächlich ist diese Maß
nahme nur in § 4 OWVO festgelegt worden und nur 
dann anwendbar, wenn bestimmte, der Bevölkerung 
dienende oder öffentlich zugängige Sachen oder Ein
richtungen beeinträchigt wurden. Bei der Einführung 
dieser Maßnahme wurde ihre große Bedeutung für die 
Bekämpfung des Rowdytums hervorgehoben. Die bis
herigen Erfahrungen zeigen, daß. diese Maßnahme die 
an sie geknüpften Erwartungen nicht genügend er- 
füllt./13/.
Die Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit wurde 
im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Ordnungsstrafen 
nach § 4 OWVO nur in geringem Umfang ausge
sprochen. Ohne hier auf die Ursachen dafür einzuge
hen, halten wir es für erforderlich, die Heranziehung 
zur gemeinnützigen Arbeit in der Freizeit in all den 
Fällen als Ordnungsstrafmaßnahme vorzusehen, in de
nen eine Zerstörung, Beschädigung, Vernichtung oder 
Unbrauchbarmachung der Bevölkerung dienender oder 
öffentlich zugängiger Sachen, Gegenstände oder Ein
richtungen vorliegt, sowie in den Fällen, in denen eine 
grobe Verunreinigung von Straßen, Plätzen, Parks oder 
Grünanlagen erfolgte. Gleichzeitig ist es notwendig, die 
Organisation und Verantwortlichkeit für die gemein
nützige Arbeit gesetzlich klar zu regeln, insbesondere 
die Pflichten und Rechte der Betriebe und Einrichtun
gen zu bestimmen, in denen die gemeinnützige Arbeit 
geleistet wird.
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